
IV.03
Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge über 7,5 t HGG auf der B 182 Brennerstraße
im Gemeindeqebiet von Gries am Brenner

Verordnung der BH-Innsbruck vom 10.11.1989, Zahl 4-51/22-4/89, mit der auf der B 
182 im Gemeindegebiet von Gries am Brenner ein Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge 
erlassen wird.

Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b Ziffer 1 StVO verordnet die BH-Innsbruck wie folgt:

Auf der Brenner Bundesstraße B 182 wird ab Zollamt Brennerpaß bis südlich Ende 
des Parkplatzes bei der Raiffeisenkasse Gries am Brenner Wechselstube Brenner 
ein Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 
von über 7,5 t "ausgenommen Zustell- und Abholdienste im Ortsteil Brenner" in 
beiden Fahrtrichtungen verfügt.


